
§ 1797 BGB

(1) Lebt der Mündel für längere Zeit bei der Pflegeperson, ist diese berechtigt, in Angelegenheiten des
täglichen Lebens zu entscheiden und den Vormund insoweit zu vertreten. § 1629 Abs. 1 Satz 4 BGB gilt
entsprechend.

(2) Absatz 1 ist auf die Person gemäß § 1796 Abs. 3 BGB entsprechend anzuwenden.

(3) Der Vormund kann die Befugnisse nach den Absätzen 1 und 2 durch Erklärung gegenüber der
Pflegeperson einschränken oder ausschließen, wenn dies zum Wohl des Mündels erforderlich ist.

Fassung ab 01. Jan 2023

____________________________

Fassung bis einschl 31. Dez 2022

§ 1797 BGB Mehrere Vormünder

(1) Mehrere Vormünder führen die Vormundschaft gemeinschaftlich. Bei einer Meinungsverschiedenheit
entscheidet das Familiengericht, sofern nicht bei der Bestellung ein anderes bestimmt wird.

(2) Das Familiengericht kann die Führung der Vormundschaft unter mehrere Vormünder nach bestimmten
Wirkungskreisen verteilen. Innerhalb des ihm überwiesenen Wirkungskreises führt jeder Vormund die
Vormundschaft selbständig.

(3) Bestimmungen, die der Vater oder die Mutter für die Entscheidung von Meinungsverschiedenheiten
zwischen den von ihnen benannten Vormündern und für die Verteilung der Geschäfte unter diese nach
Maßgabe des § 1777 BGB getroffen hat, sind von dem Familiengericht zu befolgen, sofern nicht ihre
Befolgung das Interesse des Mündels gefährden würde
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